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	DONAUKOMMISSION
	

	61. Jahrestagung

	


Kommuniqué

Die Donaukommission hielt ihre 61. Jahrestagung vom 7. bis 15. April 2003 am Sitz der Donaukommission in Budapest ab. 

An der Arbeit der Jahrestagung beteiligten sich Vertreter von allen Mitgliedstaaten der Donaukommission (Bulgarien, Deutschland, Kroatien, Moldau, Österreich, Rumänien, Russland, Serbien und Montenegro, Slowakei, Ukraine und Ungarn), der Beobachterstaaten Frankreich, Türkei sowie Tschechien und Niederlande. Vertreten waren auch die Europäische Kommission, die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) und die Internationale Kommission zum Schutz der Donau (IKSD).
· Mit großem Interesse nahm die Jahrestagung den Bericht des Projektdirektors über den Fortschritt der Arbeiten zur Räumung der Donau bei Novi Sad entgegen. Es wurde festgestellt, dass die mit rund 26 Millionen Euro veranschlagte Wiederherstellung des Flussbetts aufgrund einiger technischer Probleme verzögert wurde und dass die Pontonbrücke in Novi Sad weiterhin ein Hindernis für die Schifffahrt darstellt.

· Die Jahrestagung betonte, dass die Lösung des Problems der Pontonbrücke nach wie vor zu den wichtigsten und vorrangigsten Aufgaben in der Tätigkeit der Donaukommission zählt und drückte ihre Hoffnung auf Verständnis und konstruktive Zusammenarbeit mit der Regierung von Serbien und Montenegro  aus. Die Donaukommission hofft, dass, solange die Voraussetzungen für die vollständige Entfernung der Pontonbrücke nicht gegeben sind, Serbien und Montenegro unverzüglich Schritte zu einer bedeutenden Senkung der Gebühren unternimmt und diese entsprechend den Öffnungskosten der Pontonbrücke festlegt. Ballastschiffe, die keine Handelsgüter befördern, sind von der Zahlung dieser Gebühren vollständig zu befreien.
· Die Reform der Arbeitsweise der verschiedenen Gremien und des Sekretariats der Donaukommission wurde als notwendig erachtet. Danach soll auf der Basis verschiedener Maßnahmen im Verwaltungsaufbau und -verfahren die Erfüllung der Aufgabenstellung der Donaukommission in Zukunft moderner, einfacher, effizienter und kostengünstiger gestaltet werden.

· In diesem Zusammenhang steht auch das schifffahrtspolitische Ziel der Donaukommission, sich am Prozess der Harmonisierung der Regelungen und Verfahren im Bereich der Schifffahrt auf den europäischen Binnenwasserstraßen durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen, insbesondere der ZKR, der EU und der UNECE zu beteiligen. Dies gilt vor allem für die angestrebte gegenseitige Anerkennung der Schiffsführerpatente, der Schiffsatteste und mit Blick auf die Erweiterung der EU für den notwendigen freien Zugang zum Markt der Binnenschifffahrt. Insoweit waren die Erörterungen zu den Auswirkungen des Rechtsbestandes der EG auf die Arbeit der Donaukommission von aktueller Wichtigkeit.

· Unerlässlich erschien der Jahrestagung auch die Revision des aus dem letzten Jahrhundert stammenden Belgrader Übereinkommens, durch welches die Donaukommission ins Leben gerufen wurde. Die für die Einberufung einer Diplomatischen Konferenz zur Revision des Belgrader Übereinkommens notwendigen Vorbereitungen sind unterdessen eingeleitet worden. Die Donaukommission unterstützt diesen Prozess und hat hierbei in der Funktion eines Beobachters mitgewirkt.

· In den Fachgremien der Jahrestagung wurden zahlreiche Fragen der Nautik, der Schiffstechnik, des Funkwesens, der Instandhaltung der Fahrrinne der Donau, der Betriebswirtschaft, des Umweltschutzes und der Beförderung gefährlicher Güter behandelt. Nicht zuletzt spielten auch diffizile juristische Fragen und aktuelle Probleme der Haushaltsführung eine Rolle.

· Die Delegationen wurden darüber unterrichtet, dass auch im Berichtsjahr 2002/2003 von der Donaukommission eine Reihe von Publikationen der Fachliteratur im Binnenschifffahrtssektor herausgegeben wurde.

Die Liste der Dokumente kann auf der Website der Donaukommission (www.danubecom-intern.org) abgerufen werden.

